
1 
FAQ - Häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit dem Betriebspraktikum 

 

Koordinator für Berufliche Orientierung (KBO) 

Klaus Hohn, Studiendirektor 
 

 

Schrobenhausen, den 14.09.2023 

 

 

FAQ – Häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit dem Betriebspraktikum 

 
 
 

1. Aller Anfang ist schwer … - Wo finde ich Informationen zur Praktikumsplatz-Suche? 
 

Neben „Mundpropaganda“ sowie dem Blick auf unser schulisches „Schwarzes Brett“ (neben 

dem Raum 151) kann die nachfolgende Internetseite hilfreich sein. Die Seite www.sprung-

brett-bayern.de  ist die größte Praktikumsbörse für Schülerinnen und Schüler in Bayern. 
 

Das Lesen der Seiten 4 bis 9 der folgenden Publikation empfehlen wir ebenfalls vor der Suche 

und Bewerbung um eine Praktikumsstelle: 
 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/checkliste-schuelerpraktikum_ba018174.pdf  
 

Darüber hinaus haben wir eine Liste angefertigt, welche Betriebe der Region auflistet, die in 

den vergangenen Jahren Praktikumsplätze angeboten haben. Diese kann ebenfalls zur ersten 

Orientierung dienen. Diese Liste ist in der Cloud abrufbar. 
 

2. Darf ich die Praktikumswoche an einem Gymnasium ableisten? 
 

Das Schülerpraktikum soll einen Blick über den gewohnten Schulalltag am Gymnasium hinaus 

ermöglichen. Aus diesem Grund ist das Absolvieren des Praktikums in einer Kita bzw. einem 

Kindergarten/Hort sowie einer Grundschule in Ordnung. Eine weiterführende Schule ab 

Klasse 5 – Mittelschule, Realschule, Wirtschaftsschule, Gymnasium, auch an einem anderen 

Standort – als Praktikumsstelle wird vonseiten der Schulleitung nicht akzeptiert. Falls ein Platz 

an einer Förderschule angestrebt wird, so wird vorher unbedingt um Rücksprache mit dem 

KBO erbeten, um eine individuelle Abklärung mit der Schulleitung vorzunehmen. 

 

 
 

http://www.sprungbrett-bayern.de/
http://www.sprungbrett-bayern.de/
https://www.arbeitsagentur.de/datei/checkliste-schuelerpraktikum_ba018174.pdf
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3. Ich wiederhole die 9. Jahrgangsstufe. Muss ich trotzdem am BO-Unterricht teilnehmen? 
 

Ja, bei Wiederholung der Jahrgangsstufe 9 ist die Teilnahme an allen BO-Modulen – einschließ-

lich Praktikumswoche – verpflichtend. Nur so kann die Zeugnisbemerkung im aktuellen Schul-

jahr erstellt werden. Auch in anderen Fächern kann keine Note oder Zeugnisbemerkung aus 

früheren Schuljahren „übernommen“ werden.  
 

4. Was passiert, wenn ich bis zum Beginn der Praktikumswoche keine Praktikumsstelle ge-

funden habe?  
 

Im Rahmen des BO-Unterrichts wird eine Vielzahl von Hilfestellungen gegeben, um der Prak-

tikumsplatz-Suche zum Erfolg zu verhelfen. Es ist besonders wichtig, damit rechtzeitig zu be-

ginnen und sich nicht auf eine bestimmte Stelle zu „verlassen“, denn erfahrungsgemäß ist 

auch mit Absagen zu rechnen.  

Aufgrund der geltenden Schulpflicht kann im Falle „Ich habe keine Stelle gefunden.“ keine 

Freistellung erfolgen, sondern der bzw. die betreffende Schüler bzw. Schülerin wird für diese 

Woche dem Unterricht in einer anderen Jahrgangsstufe zugewiesen. 

Wichtig: Unsere Schule, konkret der KBO, kann es nicht leisten, „in letzter Minute“ eine Prak-

tikumsstelle zu organisieren.  
 

5. Mein Praktikumsbetrieb hat montags geschlossen. Kann ich das Praktikum auch von 

Dienstag bis Samstag absolvieren? 
 

Ja, das ist grundsätzlich möglich, es muss aber unbedingt rechtzeitig vor Praktikumsantritt 

dem KBO gemeldet werden, damit wegen des Versicherungsschutzes eine Meldung an das 

Versicherungsunternehmen möglich ist.  

 

6. Meine Eltern haben für mich bereits eine private Familienhaftpflichtversicherung. Muss 

ich trotzdem die Schülerhaftpflichtversicherung abschließen und den Betrag bezahlen? 

 

Die Antwort lautet: eindeutig ja. Die rechtliche Vorgabe, nach der wir am GymSOB unsere BO-

Module ausgestalten ist auch im Internet nachzulesen: 

„Für die Zeit der Teilnahme ist nach § 21 Abs. 1 S. 2 BaySchO eine Schülerhaftpflichtversiche-

rung abzuschließen. Die Schulleiterin oder der Schulleiter oder die von ihnen damit beauftrag-

ten Bediensteten schließen die Versicherung im Namen der Erziehungsberechtigten bzw. bei 

volljährigen Schülerinnen und Schülern in deren Namen ab, welche die Beiträge für die Versi-

cherung (derzeit ca. 1,60 €) zu entrichten haben (§ 21 Abs. 1 S. 3 BaySchO). Eine private Haft-

pflichtversicherung genügt nicht.“ 

Quelle: https://www.berufsorientierung-gymnasium.bayern.de/betriebspraktikum/rechtliche-rahmenbedingungen/ 
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Ohne Begleichung des geringfügigen Betrags für die Gruppen-Haftpflichtversicherung besteht 

kein Versicherungsschutz im Sinne der Vorgaben, ein mögliches daraus resultierendes Risiko 

geht auf die Erziehungsberechtigten über. 

 

7. Mein/e Klassenkamerad/in darf bei seinem bzw. ihrem Praktikumsbetrieb schon früher 

Feierabend machen als ich. Ich muss immer eine Stunde länger in meinem Betrieb blei-

ben als er/sie. Ich finde das sehr ungerecht.  

 

Bereits vor der schlussendlichen Zusage, die man dem Praktikumsbetrieb gibt, sollte man sich 

über die Arbeitszeiten informieren, um hinterher nicht enttäuscht zu sein. Wie  es im „richti-

gen“ Leben Vielfalt gibt, so kann man auch Praktikumsbetriebe nicht 1:1 vergleichen.  

Bei den vonseiten des Betriebs vorgeschlagenen Anwesenheitszeiten muss allerdings der Ju-

gendarbeitsschutz Berücksichtigung finden: Die Beschäftigung darf höchstens sieben Stunden 

täglich und 35 Stunden wöchentlich betragen. Weitere Informationen hierzu finden sich unter  

https://www.berufsorientierung-gymnasium.bayern.de/betriebspraktikum/rechtliche-rah-

menbedingungen/  

sowie in der Broschüre „Sicher starten im Praktikum, Job oder in der Ausbildung. Informatio-

nen zum Kinder- und Jugendarbeitsschutz“. Diese ist in der Cloud abrufbar. Sollte dennoch der 

Eindruck entstehen, die Tätigkeiten im Praktikumsbetrieb führen zur Überforderung und meh-

rere eigene Klärungsversuche mit dem Ansprechpartner im Betrieb scheinen unmöglich, so ist 

eine Rückmeldung an den KBO angezeigt, der dies dann an die Schulleitung weiterleitet und 

um Klärung bemüht ist.    

 

8. Darf ich meine Praktikumsstelle auch in einem anderen Bundesland oder im Ausland an-

treten? 

 

Versicherungsschutz besteht laut Vertragsbedingungen im In- und Ausland. Aus diesem Grund 

kann die Praktikumsstelle grundsätzlich im gesamten Inland – und ggf. auch im Ausland – ge-

wählt werden. 

Falls eine Bewerbung um eine Praktikumsstelle im Ausland angestrebt wird, so ist vorher un-

bedingt eine Rücksprache mit dem KBO erforderlich, um eine individuelle Abklärung zusam-

men mit der Schulleitung vorzunehmen. 

 

 

 
 

https://www.berufsorientierung-gymnasium.bayern.de/betriebspraktikum/rechtliche-rahmenbedingungen/
https://www.berufsorientierung-gymnasium.bayern.de/betriebspraktikum/rechtliche-rahmenbedingungen/
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9. Ich weiß schon, was ich später mal machen werde. Warum muss ich dann überhaupt 

diese Stunden „absitzen“? 

10. Ich weiß jetzt in der 9. Klasse eh noch gar nicht, was ich später mal machen möchte. 

Warum soll ich mich jetzt schon entscheiden? 

 

Um am Ende der Schulzeit eine Studien- und/oder Berufswahlentscheidung treffen zu können, 

brauchen die Schülerinnen und Schüler neben berufsspezifischen Kenntnissen grundlegende 

personale und soziale Kompetenzen, die im Schulleben auf vielfältige Art und Weise erworben 

werden. Dies geschieht nicht innerhalb weniger Tage am Ende der Abschlussprüfungen.  

Hierzu bedarf es vielmehr neben Beratung, v.a.  einer systematischen Erprobung und einer 

selbstkritischen Reflexion. Berufsorientierung ist als ein längerfristiger Prozess zu verstehen, 

dazu gehört eben auch über eigene Stärken und Schwächen zu reflektieren, Neues kennenzu-

lernen oder auszuprobieren. Frühzeitige Einblicke in die Arbeitswelt sollen diesen Prozess er-

leichtern: Das Betriebspraktikum ermöglicht erste Erfahrungen in der Berufswelt und das P-

Seminar (Klasse 11) bietet schließlich die Möglichkeit, in Kooperation mit externen Partnern 

die Berufswelt zu erkunden, die eigene Berufsvorstellung mit der Realität abzugleichen und 

berufsbezogene Projekte zu realisieren. 

Darüber hinaus ist es immer hilfreich, einen Plan B zu haben, falls der Plan A aus irgendwel-

chen Gründen nicht realisierbar ist. 

 

gez. Markus Köhler, OStD   gez. Klaus Hohn, StD 
        Schulleiter             KBO 


